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Wegen des Fehlens einer einschlägigen Bestimmung im Gesetz war es nicht
möglich, einem privaten Fernsehsender eine Genehmigung für eine Bingo-
Sendung zu erteilen. Dies entschied der Oberste Gerichtshof in einem Urteil über
die Beschwerde von Sigma TV gegen die Weigerung des Finanzministers, dem
Sender die Ausstrahlung einer Gameshow namens „Telebingo“ zu genehmigen.
Der Sender hatte einen Antrag auf Zulassung des Bingospiels gestellt, nachdem
die öffentlich-rechtliche Radiofoniko Idryma Kyprou (Rundfunkgesellschaft
Zyperns -CyBC) eine Genehmigung für die Sendung „Superbingo“ erhalten hatte.

Sigma TV legte Beschwerde gegen die Ablehnung der Genehmigung ein mit der
Begründung, sie verstoße gegen Gemeinschaftsrecht, namentlich gegen das
Prinzip der Gleichbehandlung und des freien Wettbewerbs, und gegen Art. 28 der
Verfassung über die Gleichheit aller vor dem Gesetz sowie Art. 4 und 6 des
Gesetzes über die allgemeinen Prinzipien des Verwaltungsrechts sowie die
Grundsätze der guten Verwaltung. Außerdem argumentierte der Sender, das
Lotteriegesetz sei verfassungswidrig.

Der Oberste Gerichtshof verwarf die Beschwerde, da das Gesetz dem Minister das
Recht gebe, dem öffentlich-rechtlichen Sender eine Lotterielizenz zu erteilen; eine
Regelung für private Sender sei jedoch nicht vorgesehen. Der Minister könnte
Sigma TV somit nur dann eine Genehmigung erteilen, wenn hierfür eine konkrete
gesetzliche Bestimmung vorgelegen hätte. Die Ausweitung eines Gesetzes durch
Gerichtsentscheidung sei nicht gestattet, da dies der verfassungsmäßigen
Gewaltenteilung widersprechen würde. Der Gerichtshof merkte außerdem an,
dass er nicht die Rechtmäßigkeit der Genehmigung für den öffentlich-rechtlichen
Sender prüfen konnte, da dies nicht Gegenstand der Beschwerde sei.

Abschließend unterstrich der Gerichtshof, es sei dem Gesetzgeber überlassen, auf
den neuen freien Wettbewerb in Europa zu reagieren.
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Oberster Gerichtshof, Rechtssache 272/2005, Sigma Radio TV gegen die Republik
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